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Antrag der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit*
vom 28. Januar 2003

3956 a
Gesetz 
über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 
(Änderung)
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 20. März
2002 und der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit vom
28. Januar 2003,

beschliesst:

I. Das Gesetz über die Zusatzleistungen zur eidgenössischen
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung vom 7. Februar
1971 wird wie folgt geändert:

Verhältnis zum 
europäischen 
Recht 

§ 1 a. Für die in Art. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 be-
zeichneten Personen und in Bezug auf die in Art. 4 dieser Verordnung
vorgesehenen Leistungen, soweit sie im Anwendungsbereich dieses
Gesetzes liegen, gelten auch 
a. das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen

Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft
sowie ihren Mitgliedstaaten anderseits über die Freizügigkeit, sein
Anhang II und die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und Nr. 574/72
in ihrer angepassten Fassung; 
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b. das Abkommen vom 21. Juni 2001 zur Änderung des Übereinkom-
mens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation,
sein Anhang O und Anlage 2 zu Anhang O sowie die Verordnun-
gen Nrn. 1408/71 und Nr. 574/72 in ihrer angepassten Fassung.

Durchführung § 2. Die Durchführung obliegt den politischen Gemeinden und
erfolgt unabhängig von der Sozialhilfe.

Information § 6. Die Gemeinden, die Sozialversicherungsanstalt und die
Fachorgane orientieren über die Voraussetzungen für den Bezug von
Zusatzleistungen.

Bezügerkreis § 8. Ergänzungsleistungen erhalten Personen, welche die bundes-
rechtlichen Bezugsvoraussetzungen erfüllen und im Kanton ihren
zivilrechtlichen Wohnsitz haben.

Leistungs-
umfang

§ 9. Die Ergänzungsleistungen werden nach den Vorschriften des
Ergänzungsleistungsgesetzes (ELG), seinen Ausführungserlassen und
den nachstehenden Bestimmungen berechnet.

Kantonale 
Ansätze 

§ 10. Für den allgemeinen Lebensbedarf und die Mietzinsaus-
gaben gelten die bundesrechtlichen Höchstbeträge. 

Der Vermögensfreibetrag für selbstbewohnte Liegenschaften rich-
tet sich nach dem bundesrechtlichen Maximum. 

b) bei Heim- 
oder Spital-
aufenthalt

§ 11. Die zuständige Direktion des Regierungsrates bestimmt
den Betrag für persönliche Auslagen von Personen, die dauernd oder
längere Zeit in einem Heim oder Spital leben.

Sie kann für diese Personen die anrechenbaren Heim- und Spital-
kosten begrenzen. Dabei orientiert sie sich an den Taxordnungen für
die kantonalen Krankenhäuser und für die staatlich subventionierten
Jugendheime und Sonderschulen.

Der anrechenbare Vermögensverzehr für Altersrentnerinnen und
-rentner in Heimen und Spitälern richtet sich nach dem bundesrecht-
lichen Höchstwert.

Koordination 
mit der 
Kranken-
versicherung

§ 12. Ergibt die Bedarfsrechnung einen Anspruch auf jährliche
Ergänzungsleistung, wird für jede Person, die in die Bedarfsrechnung
einbezogen wird, mindestens der Pauschalbetrag für die obligatorische
Krankenpflegeversicherung ausgerichtet. 

Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder
Spital leben, wird der bundesrechtliche Höchstbetrag für die jährliche
Ergänzungsleistung um den Pauschalbetrag für die obligatorische
Krankenpflegeversicherung erhöht.

a) für zu Hause 
lebende 
Personen
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Bezügerkreis§ 13. Eine Person erhält jährliche Beihilfe, wenn sie die Voraus-
setzungen von § 8 erfüllt und in den letzten 25 Jahren vor der Gesuch-
stellung während einer Minimalfrist im Kanton gewohnt hat. Diese
beträgt für Personen mit Schweizer Bürgerrecht 10 Jahre, für andere
15 Jahre.

Abs. 2 und 3 unverändert.

§ 14 wird aufgehoben.

Anwendbare 
Bestimmungen 
des ELG

§ 15. Die Vorschriften, welche für die jährliche Ergänzungsleis-
tung nach Art. 3 a ELG gelten, finden entsprechende Anwendung, so-
weit für die Beihilfe nichts Abweichendes bestimmt ist.

Umfang 
der Beihilfe

§ 16. Der jährliche Höchstanspruch auf Beihilfe beträgt für
Alleinstehende 2420 Franken und für Ehepaare 3630 Franken. Er
beträgt für unmündige Waisen und unmündige Kinder 1210 Franken.
Für mündige Waisen und mündige Kinder beträgt er 2420 Franken.

Der Regierungsrat kann jeweils auf den Zeitpunkt einer An-
passung der Ergänzungsleistungen durch den Bund den Höchstbetrag
der Beihilfen der Preisentwicklung anpassen. Massgebend ist der
Landesindex der Konsumentenpreise.

Berechnung 
der Beihilfe

§ 17. Für die Berechnung der Beihilfe wird auf die Bedarfsrech-
nung für die jährliche Ergänzungsleistung abgestellt, wobei
a) die tatsächlich ausgerichteten Ergänzungsleistungen als anrechen-

bare Einnahmen behandelt werden;
b) der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf bei zu Hause woh-

nenden Personen um den Höchstbetrag der Beihilfe erhöht wird.
Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder

Spital leben, wird ein Fehlbetrag in der Bedarfsrechnung, welcher
durch die jährliche Ergänzungsleistung nicht gedeckt wird, bis zum
Höchstbetrag der Beihilfe gedeckt.

Koordination 
mit der 
Kranken-
versicherung

§ 17 a. Besteht ein Anspruch auf Beihilfe, nicht aber auf jährliche
Ergänzungsleistung, wird für jede Person, die in die Bedarfsrechnung
einbezogen wird, mindestens der Pauschalbetrag für die obligatorische
Krankenpflegeversicherung ausgerichtet, wobei der Höchstbetrag
gemäss § 16 nicht überschritten werden darf.

Bei Ehepaaren, die im Sinn des Ergänzungsleistungsrechts des
Bundes nicht getrennt leben, gilt als Höchstbetrag das Doppelte des
Höchstbetrags für Alleinstehende.

Fehlender 
Bedarf

§ 18. Die Beihilfe kann gekürzt oder verweigert werden, soweit
sie für den Unterhalt nicht benötigt wird und der bundesrechtlich
gewährleistete Anspruch auf Prämienverbilligung gewahrt bleibt. 
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Rückerstattung § 19. Rechtmässig bezogene Beihilfen sind in der Regel zurück-
zuerstatten:
a) wenn bisherige oder frühere Bezügerinnen und Bezüger in güns-

tige Verhältnisse gekommen sind; 
b) aus dem Nachlass einer bisher oder früher Beihilfe beziehenden

Person. Sind Ehegatten, Kinder oder Eltern Erben, ist die Rück-
erstattung nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der
den Betrag von Fr. 25 000 übersteigt. 
Zum Nachlass gehören auch die Zuwendungen zu Lebzeiten des

Erblassers an spätere Erben und Vermächtnisnehmer, soweit die Zu-
wendungen innerhalb von fünf Jahren vor dem Ableben erfolgten und
hiefür weder eine Rechtspflicht bestand noch eine adäquate Gegen-
leistung erbracht wurde. Deckt die Hinterlassenschaft die Rückerstat-
tungsforderung nicht, haften die Begünstigten für die Rückerstattung
bis zur Höhe der ihnen gemachten Zuwendungen.

Bei Ehegatten entsteht eine Rückerstattungspflicht erst aus dem
Nachlass des Zweitverstorbenen, soweit die Voraussetzungen gemäss
Abs. 1 dann noch gegeben sind. 

Rückerstattungsansprüche verjähren nach Ablauf von fünf Jahren,
seitdem das mit der Durchführung betraute Organ von ihrem Ent-
stehen Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall aber nach Ablauf von
10 Jahren seit der letzten Beihilfezahlung.

Auszahlung § 22. Abs. 1 und 2 unverändert.
Im Übrigen richtet sich die Auszahlung der Zusatzleistungen nach

dem Ergänzungsleistungsrecht des Bundes.

Sicherung und 
Gewährleistung 
zweckgemässer 
Verwendung

§ 23. Die Sicherung und Gewährleistung der Zusatzleistungen
und ihre Auszahlung an Dritte richtet sich nach dem Ergänzungs-
leistungsrecht des Bundes.

Zusatzleistungen dürfen nicht mit Steuern oder öffentlichen Ab-
gaben verrechnet werden.

Abs. 3 unverändert.

Einsprache 
und Beschwerde

§ 30. Gegen den Entscheid des Gemeindeorgans kann innert
30 Tagen, von der schriftlichen Mitteilung an, Einsprache an den Be-
zirksrat erhoben werden.

Abs. 2 unverändert.

Bundesbeitrag, 
Prämien-
verbilligung 

§ 34. Der Bundesbeitrag an die Ergänzungsleistungen wird unter
die Gemeinden im Verhältnis ihrer Nettoaufwendungen für Ergän-
zungsleistungen aufgeteilt.

Prämienverbilligungen, die auf Versicherte mit Ergänzungsleistun-
gen und Beihilfen entfallen, werden den Gemeinden nach Massgabe
des Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz vergütet. 
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§ 34, Abs. 3:
Der Regierungsrat ist dafür besorgt, dass die dadurch eingesparten

kantonalen Mittel bei den Ergänzungsleistungen und Beihilfen alljähr-
lich vollumfänglich für die Verbilligung der Krankenkassenprämien
eingesetzt werden.

Staatsbeiträge§ 35. Der Staat leistet den Gemeinden an die Zusatzleistungen
einen Kostenanteil von 38% der beitragsberechtigten Ausgaben, die
nach Abzug der Beiträge gemäss § 34 verbleiben.

Zürich, 28. Januar 2003

Im Namen der Kommission
Die Vizepräsidentin: Der Sekretär:
Franziska Frey-Wettstein Roland Brunner


